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deren Gesundheitsschäden braucht nicht 
zum Zwecke der gänzlichen Entziehung 
vom Wehrdienst zu erfolgen. Es genügt die 
beabsichtigte Beeinträchtigung der Dienst
fähigkeit, z. B. Beeinträchtigung der Seh
kraft, um für spezielle Dienste untauglich 
zu sein. I
Das Versetzen in einen Rauschzustand 
durch Alkoholmißbrauch ist in der Regel 
kein Beibringen von Gesundheitsschäden, 
es sei denn, der Täter will einen bestehen
den Gesundheitsschaden verschlimmern 
oder sich eine Alkoholvergiftung beibrin- 
gen.

7. Die Vortäuschung der Dienstunfähigkeit
setzt eine Irrtumserregung beim Vorgesetz
ten, zuständigen Militärarzt, bei der Ärzte
kommission, beim zuständigen Wehrorgan 
usw. durch den Täter voraus. Das kann 
auch mittelbar durch andere Personen 
(z. B. durch Ausstellen eines Attestes durch 
einen befreundeten Arzt) erfolgen.
Die vorgetäuschte Dienstunfähigkeit 
braucht nicht auf ein gänzliches Entziehen 
vom Wehrdienst gerichtet zu sein, sondern 
kann Vortäuschung einer dauernden oder 
zeitweisen Herabminderung der Dienst
tauglichkeit zum Ziel haben. Der Täter will 
z. B. eine ständige oder längerdauemde 
Freistellung von bestimmten Diensten 
(z. B. Wache) Mer von Einsätzen bewirken 
oder andere Vorteile für sich erreichen 
(z, B. Befreiung vom Dienstsport, Verwend
barkeit nur für den Innendienst).

8. Strafrechtliche Verantwortlichkeit setzt 
Vorsatz voraus. Dabei muß das vorsätzliche 
Handeln stets darauf gerichtet sein, den 
Wehrdienst als Ganzes oder in seinen we

sentlichen Teilen nicht ableisten zu wollen, 
obwohl der Täter gesetzlich dazu verpflich
tet und physisch sowie psychisch dazu in 
der Lage ist. Bei der Wahl der Methoden 
und Mittel bedarf es nicht der genauen 
Voraussicht der Folgen.

9. Die Tat ist vollendet, wenn der Täter 
sich dem Wehrdienst tatsächlich entzieht, 
wenn er seine Weigerung offen bekundet 
und danach handelt, wenn er durch seine 
oder die gewollte Handlung anderer seine 
Dienstfähigkeit durch Verletzung oder an
dere Gesundheitsschäden tatsächlich be
einträchtigt hat oder wenn er bei den zu
ständigen Vorgesetzten oder Organen die 
Täuschung über eine Dienstunfähigkeit tat> 
sächlich erreicht hat.

10. Der Versuch der Tat begründet straf
rechtliche Verantwortlichkeit.
Rücktritt vom Versuch gemäß § 21 Abs. 5 
liegt vor, wenn der Täter sich noch vor Voll
endung der Tat entschließt, den Wehrdienst 
in der von ihm verlangten Form fortzuset
zen bzw. wenn er von der Anwendung der 
Mittel und Methoden, die eine Ausschlie
ßung oder Beeinträchtigung des Wehrdien
stes zur Folge haben würden, freiwillig und 
endgültig Abstand nimmt.

11. Liegen die Voraussetzungen des § 254 
vor, ist § 256 nicht anzuwenden. Bei der 
Verweigerung der befehlsgemäßen Erfül
lung bestimmter Seiten des Militärlebens, 
die nicht auf den Wehrdienst als Ganzes 
oder seine wesentlichen Bestandteile ge
richtet sind, kommt § 257, nicht aber § 256 
zur Anwendung.

§257
“ Befehlsverweigerung und Nichtausführung

eines Befehls 1 2 3

(1) Wer die Ausführung des Befehls eines Vorgesetzten verweigert, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Straf
arrest bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer den Befehl eines Vorgesetzten nicht, unrichtig oder nicht 
vollständig ausführt.
(3) Wer die Tat im Verteidigungszustand begeht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr bestraft.
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